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1. Allgemeines
1.1 Unsere Angebote, Auftragsbestäti-
gungen, kaufmännischen Bestätigungs-
schreiben, Lieferungen und Leistungen er- 
folgen ausschließlich nach Maßgabe dieser  
Geschäftsbedingungen. 
Geschäftsbedingungen des Bestellers haben 
keine Gültigkeit. 
1.2 Diese Geschäftsbedingungen gelten 
auch für künftige Geschäfte mit dem 
Besteller, selbst wenn wir nicht gesondert 
auf deren Geltung hinweisen. 

2. Angebote, Storno 
2.1 Soweit wir „Richtpreisangebote“ unter-
breiten, sind diese, da Angaben fehlen, un-
verbindlich.
2.2 Falls wir Stornierungen aus Kulanzgrün-
den zustimmen, gehen die uns entstandenen 
Kosten (für Muster, Formen, Werkzeuge etc.) 
und zusätzlich entstehende Kosten zu Lasten 
des Bestellers. Entsprechendes gilt für die 
Änderung von Bestellungen, soweit wir mit 
dieser einverstanden sind. 

3. Preise, Preisanpassung 
3.1 Sofern sich aus unseren Angeboten, Auf-
tragsbestätigungen/Bestätigungsschreiben 
nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise 
ab Werk zzgl. Verpackungskosten und 
Umsatzsteuer. 
3.2 Unsere Preise sind freibleibend. Sie be-
ruhen auf den Lohn-, Material- und Gemein-
kosten zum Zeitpunkt der Auftragsbestäti-
gung/des Bestätigungsschreibens. Erhöhen 
sich die Lohn-, Material- oder Gemeinkosten 
innerhalb von acht Wochen zwischen Ver-
tragsabschluss und Lieferung, sind wir zu 
einer entsprechenden Preiserhöhung be-
rechtigt, es sei denn, wir befinden uns in 
Lieferverzug oder wir haben die Kosten-
erhöhung aus sonstigen Gründen selbst zu 
vertreten. 
3.3 Ist die Abhängigkeit des Preises vom 
Teilegewicht vereinbart, ergibt sich der end-
gültige Preis aus dem Gewicht der freige-
gebenen Ausfallmuster. 
3.4 Beauftragt der Besteller die Anfertigung 
von Formen, so sind diese und Änderungen 
desselben gesondert zu vergüten, es sei 
denn, die Änderungen erfolgen aufgrund 
von Nacherfüllungsansprüchen. 

4. Zahlung 
4.1 Soweit nicht anders vereinbart, sind 
Rechnungen zu 50 % bei Auftragsbestäti-
gung und weitere 50 % 30 Tage nach 
Vorlage der vertragsgemäßen Ausfallmuster 
bzw. in anderen Fällen nach Lieferung oder 
sonstiger Leistungserbringung zu bezahlen. 
Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen, gerech-
net ab dem Rechnungsdatum, gewähren wir 
vorbehaltlich Ziff. 4.4 2 % Skonto. 
4.2 Der Besteller ist nicht berechtigt, 
die Zahlung zurückzubehalten oder mit 
Gegenansprüchen aufzurechnen, falls diese 
nicht rechtskräftig festgestellt, anerkannt, 
unbestritten sind oder Mängelrügen vorlie-
gen, deren Berechtigung offenkundig ist. 
4.3 In Fällen der Unsicherheitseinrede (§ 321 
BGB) oder bei Zahlungsverzug des Bestel-
lers in Höhe von insgesamt mehr als EURO 
200,00 sind wir berechtigt, sämtliche einge-
räumten Zahlungsziele zu widerrufen und 
alle Forderungen sofort fällig zu stellen.
Wir sind zum Rücktritt von dem Vertrag be-
rechtigt, wenn der Besteller über die seine 

Kreditwürdigkeit bedingenden Tatsachen 
unrichtige Angaben gemacht hat, es sei 
denn, der Besteller leistet unverzüglich 
Vorauskasse. 
4.4 Soweit wir Zahlungsnachlässe gewähren, 
erfolgt dies unter dem Vorbehalt der Einhal-
tung unserer Zahlungsbedingungen. Wir 
sind berechtigt, Zahlungsnachlässe mit 
Ansprüchen aus künftigen Bestellungen zu 
verrechnen. 

5. Lieferung, Gefahrübergang, Lagerung
5.1 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie 
dem Besteller zumutbar sind. Entsprechen-
des gilt für technische bzw. Rezepturände-
rungen, soweit sie keine Preiserhöhung be-
wirken und zu Verbesserungen führen. 
5.2 Lieferungen erfolgen frei Frachtführer 
(FCA) Mönchweiler (Incoterm 2000). Erfül-
lungsort ist somit Mönchweiler. Wird der 
Versand bzw. die Übergabe an den Fracht-
führer auf Wunsch des Bestellers verzögert 
oder befindet sich dieser in Annahmeverzug, 
geht die Gefahr mit der Meldung der Ver-
sandbereitschaft auf ihn über. 
5.3 Bei Annahmeverzug sind wir berechtigt, 
dem Besteller für jeden angefangenen Monat 
Lagergeld in Höhe von 0,5 %, höchstens 
jedoch insgesamt 5 % des Bruttopreises zu 
berechnen. Der Nachweis höherer oder 
niedrigerer Lagerkosten bleibt den Parteien 
vorbehalten. Entsprechendes gilt, wenn sich 
die Warenabholung bzw. Versendung auf 
Wunsch des Bestellers verzögert. 
5.4 Wir nehmen ausschließlich unbeschä-
digte Mehrwegverpackungen an dem Erfül-
lungsort Mönchweiler (vgl. Ziff. 5.2) zurück. 

6. Liefer- und Leistungszeit, Verzug
6.1 Verbindlich sind nur vereinbarte Liefer-
fristen. 
6.2 Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt 
mit Zugang der Auftragsbestätigung/des 
Bestätigungsschreibens, jedoch nicht vor 
der Beibringung der vom Besteller ggf. zu 
beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, 
Freigaben, Beistellungen sowie vor Eingang 
einer vereinbarten Anzahlung oder Voraus-
kasse. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn 
bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft 
hergestellt und mitgeteilt ist bzw. die Ware 
dem Frachtführer übergeben wurde. 
6.3 Vereinbarte Lieferzeiten verlängern sich  
angemessen bei Eintritt unverschuldeter  
Betriebsstörungen wie bspw. Streik, Aus-
sperrung oder von uns nicht verschul-
deter Verzögerungen in der Zulieferung. 
Der Besteller ist in diesen Fällen nach 
angemessener Nachfristsetzung berechtigt, 
von dem Vertrag zurückzutreten. 
Schadensersatzansprüche sind ausge-
schlossen. Dauert die unver-schuldete 
Betriebsstörung länger als acht Wochen an, 
sind wir, ohne Schadensersatz zu schulden, 
berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten.  
6.4 Geraten wir in Verzug, haften wir, soweit 
der Besteller einen Schaden nachweist, be-
grenzt auf je 0,5 % des Nettopreises für jede 
vollendete Woche des Verzugs, insgesamt 
jedoch höchstens auf 5 % des Nettopreises 
für den betroffenen Teil der Lieferung. Diese 
Haftungsbegrenzung gilt nicht in Fällen des 
Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit. 
6.5 Der Besteller ist verpflichtet, auf unser 
Verlangen hin innerhalb angemessener Frist 
zu erklären, ob er wegen der Verzögerung 
der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder 

auf der Lieferung besteht. 

7. Abweichungsvorbehalt, Gewährleistung 
7.1 Gewährleistungsansprüche bestehen 
bei nur unerheblichen Mängeln nicht. 
Handelsübliche Abweichungen von Maß, 
Menge, Gewicht, Güte, Farbe und sonstigen 
Leistungsdaten behalten wir uns vor, soweit 
durch sie nicht die nach dem Vertrag voraus-
gesetzte Verwendung der Ware oder die 
vereinbarte Beschaffenheit erheblich beein-
trächtigt wird oder eine von uns übernom-
mene Garantie betroffen ist. Insbesondere 
berechtigt ein Ausschuss von bis zu 2 % der 
Liefermenge nicht zur Mängelrüge. Mehr- 
oder Minderlieferungen von bis zu 5 % sind 
zulässig. Dies gilt auch für Teillieferungen. 
7.2 Der Besteller hat die gelieferte bzw. in 
Fällen der Geltung der FCA-Klausel die dem 
Frachtfrüher zur Verfügung gestellte Ware 
unverzüglich zu untersuchen und erkennbare 
Mängel und Fehlmengen unverzüglich, spä-
testens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach 
Gefahrübergang zu rügen. Nicht erkennbare 
Mängel sind nach Entdeckung ebenfalls 
unverzüglich, spätestens jedoch sieben Tage 
nach Entdeckung zu rügen. Die Rügefristen 
gelten in gleicher Weise für Direktlieferungen 
an von dem Besteller benannte Dritte; der 
Besteller hat auch in solchen Fällen für eine 
fristgerechte Rüge Sorge zu tragen. 
7.3 Bei nicht unerheblichen Mängeln sind 
wir nach unserer Wahl berechtigt und 
verpflichtet, innerhalb angemessener Frist 
unentgeltlich bis zu dreimal nachzubessern 
oder neu zu liefern, soweit der Mangel 
innerhalb der Verjährungsfrist auftritt und 
rechtzeitig gerügt wird, vorausgesetzt, die 
Mängelursache lag bereits im Zeitpunkt 
des Gefahrübergangs vor. Hierfür ist 
der Besteller beweispflichtig. Schlägt die 
Nacherfüllung fehl, kann der Besteller unbe-
schadet etwaiger Schadensersatzansprüche 
gem. Ziff. 8 vom Vertrag zurücktreten oder 
die Vergütung mindern. 
7.4 Mängelansprüche verjähren in einem 
Jahr. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gem. 
§ 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) län-
gere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der 
Verletzung des Lebens oder der Gesundheit, 
bei einer vorsätzlichen oder grob fahrläs-
sigen Pflichtverletzung durch uns sowie bei 
arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die 
gesetzlichen Regelungen über Ablaufhem-
mung, Hemmung und Neubeginn der Fristen 
bleiben unberührt. 
7.5 Ansprüche des Bestellers wegen der zum 
Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind aus-
geschlossen, soweit die Aufwendungen sich 
erhöhen, weil die Ware an einen anderen 
Ort als die Niederlassung des Bestellers ver-
bracht worden ist. 
7.6 Rückgriffsansprüche des Bestellers be-
stehen gem. § 478 BGB gegen uns nur inso-
weit, als der Besteller mit seinem Abnehmer 
keine über die gesetzlichen Mängelan-
sprüche hinausgehenden Vereinbarungen 
getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffs-
anspruchs des Bestellers gilt im übrigen Ziff. 
7.5 entsprechend. 
7.7 Für Schadensersatzansprüche wegen 
Sachmängeln gilt Ziff. 8. Über die in Ziff. 7 
i.V.m. Ziff. 8 geregelten Ansprüche hinaus 
stehen dem Besteller keine Gewährleistungs-
ansprüche zu. 

Kunststofftechnik 

Amtsgericht Freiburg
HRB 600537

Geschäftsführer: 
Horst Siedle
Arnold Klausmann



Kunststoff- und
Elektrotechnik GmbH
Fichtenstraße 64
Postfach 1080
78087 Mönchweiler

Fon 07721 7509-0
Fax 07721 7509-8549
www.ke-technik.de

Baden-Württembergische Bank 
Stuttgart
BLZ 600 501 01, Kto. 7 481 500 328

Commerzbank VS-Villingen
BLZ 694 400 07, Kto. 1 571 587 00

Steuer-Nr. 04083/02909
Ust.-IdNr. DE 8111 68675 Kunststofftechnik 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Kunststoff- und Elektrotechnik GmbH / Teil 2 

Stand Januar 2007

7.8 Erfolgt eine Mängelrüge des Bestellers 
zu Unrecht, sind wir berechtigt, von ihm 
unsere entstandenen Aufwendungen ersetzt 
zu verlangen. 

8. Schadensersatz 
8.1 Schadens- und Aufwendungsersatzan-
sprüche des Bestellers (Schadensersatzan-
sprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, 
insbesondere wegen der Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus 
unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. 
8.2 Der Haftungsausschluss nach Ziff. 8.1 gilt 
nicht, soweit wir zwingend haften, z.B. nach 
dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des 
Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, wegen der 
Verletzung des Lebens oder der Gesundheit 
sowie wegen der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Vertragspflichten sind 
wesentlich, soweit ihre Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Besteller regelmäßig ver-
trauen darf. Bei Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten haften wir jedoch begrenzt 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden, es sei denn, es liegt Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit, eine Verletzung des 
Lebens oder der Gesundheit vor. Eine 
Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Bestellers ist mit diesen Regelungen nicht 
verbunden. 
8.3 Schadensersatzansprüche wegen Sach-
mängeln (Ziff. 7) verjähren gem. Ziff. 7.4.

9. Eigentumsvorbehalt 
9.1 Die gelieferte Ware bleibt unser Eigen- 
tum, bis alle unsere Ansprüche aus der Ge- 
schäftsverbindung mit dem Besteller er- 
füllt sind. Der Besteller wird ermächtigt, die 
Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu 
veräußern oder zu verarbeiten, zu ver- 
binden oder einzubauen (Vorbehaltsware),  
nicht aber zu verpfänden oder sicherungs- 
zuübereignen. Im Falle der Verschlech-
terung der Vermögensverhältnisse des  
Bestellers sind wir berechtigt, die 
Veräußerung/Verarbei-tung bzw. den 
Einbau/die Vermischung zu untersagen. 
9.2 Die Veräußerung ist nur unter der 
Bedingung gestattet, dass der Besteller 
(Wiederverkäufer) den Vorbehalt macht,  
dass das Eigentum an seinen Kunden erst  
übergeht, wenn dieser seine Zahlungs-
verpflichtungen in Ansehung der Vorbe-
haltsware vollständig erfüllt hat (einfacher 
Eigentumsvorbehalt). 
Der Besteller tritt an uns bereits jetzt alle 
Forderungen aus der Weiterveräußerung 
oder dem Einbau bis zur Höhe unseres 
Anspruchs ab. 
9.3 Zur Einziehung abgetretener Forderun-
gen ist der Besteller ermächtigt. Die Einzie-
hungsermächtigung erlischt bei Zahlungs-
verzug oder bei wesentlicher Verschlech-
terung der Vermögensverhältnisse des 
Bestellers. In diesen Fällen sind wir 
berechtigt, die Kunden von der Abtretung 
zu unterrichten und die Forderungen selbst 
einzuziehen. 
Für die Geltendmachung der abgetretenen 
Forderungen muss der Besteller die not-
wendigen Auskünfte erteilen und die 
Überprüfung dieser Auskünfte gestatten. 
Insbesondere hat er uns auf Verlangen 
eine genaue Aufstellung der ihm entste-
henden Forderungen mit Namen und 

Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzel-
nen Forderungen, Rechnungsdatum etc. 
auszuhändigen sowie zur Überprüfung den 
Zutritt zu seinen Geschäftsräumen zu ge-
statten.
9.4 Wird die Vorbehaltsware von dem 
Besteller zu einer neuen Sache verbun-
den, vermischt oder verarbeitet, so erfolgt 
dies für uns, ohne dass wir hieraus ver-
pflichtet werden. Durch die Verbindung, 
Vermischung oder Verarbeitung erwirbt der 
Besteller nicht das Eigentum gem. §§ 947 ff. 
BGB an der neuen Sache. Bei Verbindung, 
Vermischung oder Verarbeitung mit nicht 
uns gehörigen Sachen erwerben wir 
Miteigentum an der neuen Sache nach 
dem Verhältnis des Fakturawertes unserer 
Vorbehaltsware zum Gesamtwert. 
9.5 Der Besteller verpflichtet sich, uns im 
Falle seiner Zahlungseinstellung, einer we-
sentlichen Verschlechterung seiner Vermö-
gensverhältnisse sowie von Pfändungen un-
verzüglich Anzeige zu machen. Pfändungs-
gläubiger sind unter Angabe der Adresse 
namhaft zu machen. Der Besteller trägt alle 
Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs von 
Pfändungsgläubigern und zu einer Wieder-
beschaffung der Ware aufgewendet werden 
müssen. 
9.6 Für den Fall, dass der Besteller mit einem 
erheblichen Teilbetrag in Zahlungsverzug 
gerät, seine Zahlungen einstellt oder eine 
wesentliche Verschlechterung seiner Vermö-
gensverhältnisse eintritt, insbesondere wenn 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
sein Vermögen beantragt wird, sind wir be-
rechtigt, die Vorbehaltsware herauszuver-
langen. In dem Herausgabeverlangen liegt 
ein Rücktritt vom Vertrag. Die Setzung einer 
Leistungsfrist ist in diesen Fällen entbehrlich. 
Die Geltendmachung von Schadensersatz 
bleibt auch bei Rücktritt vorbehalten. 
9.7 Der Besteller verwahrt die Vorbehalts-
ware für uns unentgeltlich; zur Begründung 
eines Lagerhalterpfandrechts ist er nicht be-
rechtigt. Er verpflichtet sich, die Ware gegen 
übliche Gefahren wie Feuer, Diebstahl, 
Wasser und gegen Transportschäden in 
angemessenem Umfang zu versichern. Er 
tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, 
die ihm aus Schäden der vorgenannten Art 
gegen Dritte zustehen, an uns in Höhe des 
Fakturawertes der Ware ab. 

10. Gerichtsstand, anwendbares Recht 
10.1 Gerichtsstand für alle unmittelbaren 
oder mittelbaren Streitigkeiten aus den Ver-
tragsverhältnissen ist Mönchweiler. 
10.2 Das Vertragsverhältnis unterliegt 
deutschem materiellem sowie deutschem 
Prozessrecht. Die Anwendung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen. 
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